
ZBR Heft 04/2014 Steiner: Beratung und Unterstützung 109

Beratung und Unterstützung – Zentrales
beamtenrechtliches Handlungsgebot im Beziehungsfeld
zum Vorgesetzten
Dr. Harald Steiner

Der Beitrag setzt sich mit dem Beziehungsgeflecht des Beamten
innerhalb der Dienststelle auseinander und legt den Fokus auf
die das Verhältnis zum Vorgesetzten prägende Pflichtenkatego-
rie der Beratung und Unterstützung nach § 62 Abs. 1 S. 1 BBG
bzw. § 35 S. 1 BeamtStG. Er arbeitet die Bedeutung und den In-
halt dieses Gebots für das Verhalten des Beamten heraus und
zeigt dessen strukturelle rechtliche Konfiguration auf.

I. Ausgangslage

Das soziale Umfeld des Beamten in der Dienststelle ist maß-
geblich bestimmt von Interaktionen mit Mitarbeitern (Nachge-
ordneten), Kollegen (Gleichgeordneten) und Vorgesetzten
(Übergeordneten). Dieses innerdienstliche Aktionsfeld des Be-
amten wird von einer Vielzahl von handlungsleitenden, gesetz-
lich normierten Pflichten durchdrungen, nach denen der Be-
amte sein innerdienstliches Verhalten auszurichten hat. So hat
jeder Beamte das „Leitbild der vertrauensvollen Zusammenar-
beit“ zu beachten1, das in § 61 Abs. 1 S. 3 BBG (§ 34 S. 3 Be-
amtStG) – aber auch in § 2 Abs. 1 BPersVG und § 99 Abs. 1
SGB IX2– zum Ausdruck kommt. Der Beamte hat sich und sein
Verhalten im Dienst vom Kollegialitäts- und Kameradschafts-
gedanken tragen und bestimmen zu lassen.3 Er hat dabei gegen-
über diesen Interaktionspartnern, d. h. allen Bediensteten, auch
anderer Behörden4, ein „achtungs- und vertrauenswürdiges
Verhalten“ an den Tag zu legen. Danach hat der Beamte sein
Verhalten an der Herstellung von Vertrauenswürdigkeit durch
Schaffung einer Vertrauensgrundlage und Ergreifung vertrau-
ensbildender Maßnahmen zu orientieren.5 Sein gesamtes Ver-
halten muss der Bildung von Vertrauen dienen und letztlich den
Prämissen des Miteinanders und der Partnerschaft entsprechen.
Er hat sich dementsprechend von folgenden Handlungsvorga-
ben leiten zu lassen6:

– Keine Gegnerschaft

– Ausschluss einer kämpferischen Interessenvertretung

– Einigungswille

– Kompromissbereitschaft

– Akzeptanz und Respekt

– Konfliktbewältigung durch Minimierung von wertorientier-
ten und individualsychologischen Konfliktursachen (Kon-
fliktlösung) und innerdienstlichen Verhandlungen (Konflikt-
regelungen)

– Selbstverständlichkeiten im menschlichen Umgang nach
Anstand, Sitte und Moral

– Sachlichkeit

– Wahrhaftigkeit (Ehrlichkeit, Offenheit)

– Mäßigung, Rücksichtnahme und Toleranz

– Hilfsbereitschaft.

Diese Verhaltensregeln gelten auch für das spezielle Bezie-
hungsfeld des Beamten zu seinen Vorgesetzten, dessen Kern
das die Beamtenstellung prägende Über- und Unterordnungs-
verhältnis (Verwaltungshierarchie) ausmacht. Gegenüber den
(Dienst- und Fach-) Vorgesetzten, die einem Beamten nach der

bestehenden Organisation (Geschäftsverteilungs-, Organisati-
onsplan) für seine dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen
dürfen7, besteht insbesondere die Pflicht zur Wahrhaftigkeit,
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft.8 Der Beamte hat seinen
Vorgesetzten mit Achtung und Ehrerbietung zu begegnen. Be-
leidigungen von Vorgesetzten, Verleumdungen, üble Nachreden
und das Sammeln von Unterlagen oder Aufzeichnungen zur
Bezichtigung eines Vorgesetzten hat er zu unterlassen. Bei einer
Kritik an Vorgesetzten darf er sich nicht grob taktlos verhalten
und es darf in seinen Äußerungen keine unverhohlene Missach-
tung zum Ausdruck kommen. Er hat nur sachliche Kritik zu
üben, sich sachlich auszudrücken und Besonnenheit sowie Un-
voreingenommenheit zur Richtschnur seines Handelns zu ma-
chen und als Rücksichtnahme die Belange seiner Vorgesetzten
zu beachten.9

Vor dem Hintergrund der Gestaltung der Vorgesetztenbezie-
hungen als Über- und Unterordnungsverhältnis ist der Beamte
seinen Vorgesetzten jedoch vor allem zum Gehorsam verpflich-
tet und hat die Folgepflicht zu erfüllen (§ 62 Abs. 1 S. 2 BBG,
§ 35 S. 2 BeamtStG). Danach unterliegt der Beamte dem Wei-
sungsrecht des Vorgesetzten10 und hat dessen dienstliche An-
ordnungen zu befolgen. Zur ordnungsgemäßen Dienstleis-
tungserbringung, die der Beamte seinem Dienstherrn nach
Art. 33 Abs. 4 GG i. V.m. § 4 BBG (§ 3 Abs. 1 BeamtStG) schul-
det (vgl. Tz. II.2), gehört neben der Beachtung verbindlicher
Anordnungen des Vorgesetzten auch die Beratung und Unter-
stützung durch den Beamten.11 Das innerdienstliche Verhalten
des Beamten gegenüber dem Vorgesetzten ist damit auch einer
Beratungs- und Unterstützungspflicht unterworfen.

Die Abhandlung versucht nun, gerade dieses, im Schrifttum –
auch in der Diskussion über die Folgepflicht – oft nur am Rande
betrachtete, in § 62 Abs. 1 S. 1 BBG und § 35 S. 1 BeamtStG ko-
difizierte Handlungsgebot in den Blick zu nehmen, dem Bedeu-
tungsgehalt und Inhalt dieser Verhaltenspflicht nachzuspüren
und dessen rechtliche Konfiguration unter strukturellem Blick-
winkel, der zu einem Splitting in Pflichtenkategorien und –ar-
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